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Index

L34009 Abgabenordnung Wien

L37039 Lustbarkeitsabgabe Vergnügungssteuer Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

VergnügungssteuerG Wr 1987 §13 Abs3;

VergnügungssteuerG Wr 1987 §17 Abs1;

Rechtssatz

Hat der Vertreter wegen verfassungsrechtlicher Bedenken gegen die Abgabenbestimmungen (des § 13 Abs 3 und des §

17 Abs 1 Wr VergnügungssteuerG 1987) absichtlich die vergnügungssteuerp>ichtigen Entgelte nicht erklärt und nicht

entrichtet, so kann kein Zweifel bestehen, daß er insofern schuldhaft gehandelt hat, war es doch seine volle Absicht,

nicht zu erklären und nicht zu entrichten.
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